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1. Instanz

Aktenzeichen S 67 U 448/01
Datum 22.03.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 U 46/02
Datum 07.11.2002

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der Beklagten gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin
vom 22. MÃ¤rz 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin die
notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten auch des Berufungsverfahrens zu
erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist, ob die Beklagte der fÃ¼r die KlÃ¤gerin zustÃ¤ndige TrÃ¤ger der
gesetzlichen Unfallversicherung ist.

Die KlÃ¤gerin, im Handelsregister des Amtsgerichts eingetragen unter Nr. , firmierte
zunÃ¤chst unter â�¦ Mit Wirkung zum 1. Juli 2000 erwarb die KlÃ¤gerin aufgrund
eines Unternehmenskaufvertrages vom 12. Juli 2000 die Produktionseinrichtungen
und das operative GeschÃ¤ft der KmbH (im Folgenden:K alt), im Handelsregister
eingetragen unter Nr â�¦ AuÃ�erdem wurden sÃ¤mtliche Mitarbeiter der
Ã¼bernommen. Die KlÃ¤gerin verpflichtete sich u. a., ab 1. Juli 2000 die Worte
KBerlin in ihrer Firma zu fÃ¼hren. Die Umfirmierung der KlÃ¤gerin erfolgte durch
Gesellschafterbeschluss vom 12. Juli 2000. Gesellschaftsgegenstand ist nunmehr
die Produktion und der Vertrieb von Porzellanwaren und weiteren Produkten,
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insbesondere Handelswaren unter der Marke K. Am 5. Februar 2001 erfolgte die
Gewerbeanmeldung rÃ¼ckwirkend zum 1. Juli 2000.

Am 4. September 2000 fragte die KlÃ¤gerin bei der Unfallkasse B (im Folgenden:
UKB) an, ob wegen des Gesellschafterwechsels Ã�nderungen bei der
Unfallversicherung vorgenommen werden mÃ¼ssten. Mit Schreiben vom 1.
November 2000 teilte die UKB der KlÃ¤gerin mit, dass sie weiterhin deren
zustÃ¤ndiger UnfallversicherungstrÃ¤ger sei.

Die Beklagte beantragte mit Schreiben vom 21. September 2000 bei der UKB die
Ã�berweisung der KlÃ¤gerin mit Wirkung vom 1. Juli 2000 zur Weiterversicherung
an sie als sachlich und Ã¶rtlich zustÃ¤ndigen TrÃ¤ger der gesetzlichen
Unfallversicherung. BegrÃ¼ndet wurde dies damit, dass das Land Berlin seinen
Mehrheitsanteil verÃ¤uÃ�ert habe und damit die Voraussetzungen des Â§ 128 Abs.
4 Sozialgesetzbuch Siebentes Buch (SGB VII) entfallen seien.

Nach Beiziehung des Unternehmenskaufvertrages teilte die UKB der Beklagten mit
Schreiben vom 1. November 2000 mit, dass die Ã�berweisung der KlÃ¤gerin nicht
erfolgen kÃ¶nne. Die tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse hÃ¤tten sich nicht geÃ¤ndert, da
das Land B Ã¼ber die Investitionsbank B weiterhin finanziell Ã¼berwiegend an der
KlÃ¤gerin beteiligt sei. Mit Schreiben vom 10. November 2000 widersprach die
Beklagte dieser Rechtsauffassung und forderte die UKB erneut zur Ã�berweisung
der KlÃ¤gerin auf, was diese nach DurchfÃ¼hrung weiterer Ermittlungen zu den
BeteiligungsverhÃ¤ltnissen bei der KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 2. Februar 2001
erneut ablehnte.

Mit am 26. MÃ¤rz 2001 berichtigten Bescheid vom 8. MÃ¤rz 2001 stellte die
Beklagte ihre ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r die KlÃ¤gerin ab 1. Juli 2000 fest. Den gegen
diese Entscheidung eingelegten Widerspruch der KlÃ¤gerin, mit dem sie auf ihre
fortbestehende Mitgliedschaft bei der UKB hingewiesen hatte, wies die Beklagte
durch Widerspruchsbescheid vom 5. Juni 2001 zurÃ¼ck. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte
sie aus, sie sei die fÃ¼r die Herstellung von Porzellan zustÃ¤ndige
Berufsgenossenschaft. Ob die UKB eine Entscheidung Ã¼ber den weiteren Verbleib
der KlÃ¤gerin bereits getroffen habe, sei unbeachtlich. Mit der GrÃ¼ndung der
KlÃ¤gerin sei ein â��rechtliches aliudâ�� zur K alt entstanden, so dass eine neue
Entscheidung Ã¼ber die fachliche ZustÃ¤ndigkeit von der fachlich zustÃ¤ndigen
Berufsgenossenschaft zu treffen gewesen sei.

Mit der dagegen beim Sozialgericht Berlin erhobenen Klage hat die KlÃ¤gerin die
Aufhebung des ZustÃ¤ndigkeitsbescheides begehrt. Sie hat geltend gemacht, die
UKB habe ihre ZustÃ¤ndigkeit durch bestandskrÃ¤ftigen Bescheid vom 1. November
2000 begrÃ¼ndet. Die darauf beruhenden Beitragsbescheide vom 18. Dezember
2000 und 4. Juli 2001 seien ebenfalls bestandskrÃ¤ftig geworden. Die Feststellung
der ZustÃ¤ndigkeit durch die Unfallkasse B sei auch materiell rechtmÃ¤Ã�ig, denn
sie sei eine 100%ige Tochtergesellschaft der IGmbH, vormals K GmbH. Die IGmbH
sei ihrerseits 100%ige Tochter der I, die wiederum 100%ige Tochter der
Bankgesellschaft B sei. Das Land B halte 80,95% der Aktien der Bankgesellschaft B
und Ã¼be damit einen beherrschenden Einfluss aus. Deshalb sei die UKB auch
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weiterhin der fÃ¼r sie zustÃ¤ndige UnfallversicherungstrÃ¤ger.

Die Beklagte hat geltend gemacht, die KlÃ¤gerin sei eine neue juristische Person
und nicht identisch und vergleichbar mit der Kalt. Die KlÃ¤gerin sei nie Mitglied der
UKB gewesen, weshalb ihr Antrag, in der UKB zu verbleiben, â��rechtlich nichtigâ��
sei. AuÃ�erdem setze die ZugehÃ¶rigkeit eines erwerbswirtschaftlichen
Unternehmens zur UKB eine sogenannte Bezeichnung voraus, die KlÃ¤gerin sei aber
niemals bezeichnet worden. Das Schreiben der UKB vom 1. November 2000 an die
KlÃ¤gerin sei ihr, der Beklagten, erstmals mit Schriftsatz der KlÃ¤gerin vom 31.
Oktober 2001 am 30. November 2001 zugegangen. Zur KlÃ¤rung der
ZustÃ¤ndigkeit sei bei dem Sozialgericht W Klage gegen die UKB erhoben worden,
u.a. mit dem Antrag zu entscheiden, dass das Schreiben der UKBvom 1. November
2000 an die KlÃ¤gerin rechtsunwirksam sei.

Durch Gerichtsbescheid vom 22. MÃ¤rz 2002 hat das Sozialgericht die Klage
abgewiesen. Es hat zur BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt, der Bescheid vom 8. MÃ¤rz
2001 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 5. Juni 2001 sei nicht nur
rechtswidrig, sondern nichtig, weil bereits die UKB durch das als Bescheid zu
wertende Schreiben vom 1. November 2000 ihre ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r das von der
KlÃ¤gerin betriebene Unternehmen bestandskrÃ¤ftig festgestellt habe. Das
Hindernis der bereits anderweitig begrÃ¼ndeten formellen ZustÃ¤ndigkeit stehe
einer ZustÃ¤ndigkeitsfeststellung durch die Beklagte zwingend entgegen und
mache deren streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheid unwirksam. Welcher
UnfallversicherungstrÃ¤ger nach den gesetzlichen Bestimmungen der richtige fÃ¼r
das von der KlÃ¤gerin betriebene Unternehmen sei, sei daher nicht zu entscheiden.
Etwas anderes wÃ¼rde auch dann nicht gelten, wenn das Schreiben der UKBvom 1.
November 2000 an die KlÃ¤gerin nicht als ZustÃ¤ndigkeitsbescheid anzusehen sei,
denn dann wÃ¼rden die Feststellungsbescheide der UKB, die das Unternehmen der
Kin der Wvor den VerÃ¤nderungen in der Gesellschafts- und EigentÃ¼merstruktur
unstreitig betroffen hÃ¤tten, weiter gelten, da keine vÃ¶llige
UnternehmensneugrÃ¼ndung durch die KlÃ¤gerin erfolgt sei. Ein aufgrund einer
neuen Unternehmensstruktur eventuell materiell-rechtlich gebotener Wechsel in der
ZustÃ¤ndigkeit des UnfallversicherungstrÃ¤gers kÃ¶nne nur mittels einer
Ã�berweisung durch den bisher formell zustÃ¤ndig gewesenen
UnfallversicherungstrÃ¤ger, hier der UKB, erfolgen. Eine solche Ã�berweisung sei
bisher nicht erfolgt und kÃ¶nne gemÃ¤Ã� Â§ 137 Abs. 1 SGB VII wirksam nur fÃ¼r
die Zukunft erklÃ¤rt werden.

Gegen den am 10. April 2002 zugestellten Gerichtsbescheid hat die Beklagte am 3.
Mai 2002 Berufung eingelegt. Sie macht geltend, der von der KlÃ¤gerin
angegriffene Bescheid sei weder nichtig noch unwirksam. Nichtig sei vielmehr der
Bescheid der UKB vom 1. November 2000 an die KlÃ¤gerin.

Die UKB sei infolge des Unternehmerwechsels nicht mehr der fÃ¼r die KlÃ¤gerin
zustÃ¤ndige UnfallversicherungstrÃ¤ger, weil die Voraussetzungen des Â§ 128 Abs.
4 SGB VII entfallen seien. Sie sei mithin nicht berechtigt gewesen, ihre
ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r die KlÃ¤gerin festzustellen. Auch die AusfÃ¼hrungen des
Sozialgerichts zur UnternehmensfortfÃ¼hrung gingen fehl. Es sei zwar zutreffend,
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dass sich die ZustÃ¤ndigkeit des UnfallversicherungstrÃ¤gers aus dem Gegenstand
des Unternehmens ableite, das Sozialgericht habe jedoch Ã¼bersehen, dass eine
PrÃ¼fung nach Â§ 128 Abs. 4 SGB VII zu erfolgen habe.

Die Beklagte beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin vom 22. MÃ¤rz 2002 aufzuheben
und die Klage abzuweisen, hilfsweise die Revision zuzulassen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Nach ihrer Auffassung ist es fÃ¼r die Wirksamkeit des streitgegenstÃ¤ndlichen
Bescheides unerheblich, ob der Bescheid der UKB vom 1. November 2000 materiell
rechtmÃ¤Ã�ig sei. Das Verfahren bei dem Sozialgericht WÃ¼rzburg sei fÃ¼r den
hiesigen Rechtsstreit nicht vorgreiflich. Wenn die Beklagte in dem dortigen
Verfahren gegen die UKB obsiegen sollte, wÃ¼rde dies noch nicht die
RechtmÃ¤Ã�igkeit des angegriffenen Bescheides der Beklagten vom 8. MÃ¤rz 2001
begrÃ¼nden. Vielmehr wÃ¤re es dann Sache der UKB, sie, die KlÃ¤gerin, an die
ZustÃ¤ndigkeit der Beklagten zu Ã¼berweisen. Dies kÃ¶nnte jedoch wegen der in 
Â§ 137 SGB VII getroffenen Regelung nur mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft erfolgen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der Gerichtsakte und der beigezogenen Unternehmensakte der Beklagten sowie auf
die das Unternehmen der KlÃ¤gerin betreffende Akte der UKB und auf die Akte des
Sozialgerichts W Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die frist- und formgemÃ¤Ã� eingelegte Berufung der Beklagten ist zulÃ¤ssig, jedoch
nicht begrÃ¼ndet.

Gegenstand des Rechtsstreits ist der am 26. MÃ¤rz 2001 berichtigte Bescheid der
Beklagte vom 8. MÃ¤rz 2001 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 5. Juni
2001, durch den sie entschieden hat, dass sie ab 1. Juli 2000 der fÃ¼r das
Unternehmen der (damals noch unter K firmierenden) KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§ 136
Abs. 1 Satz 1, 2 SGB VII sachlich und Ã¶rtlich zustÃ¤ndige TrÃ¤ger der gesetzlichen
Unfallversicherung ist, sowie dass Beitragspflicht der KlÃ¤gerin ab 1. Juli 2000
besteht. Dieser von ihr als ZustÃ¤ndigkeitsbescheid bezeichnete Verwaltungsakt ist,
wie das Sozialgericht richtig und mit im Wesentlichen zutreffender BegrÃ¼ndung
entschieden hat, nichtig, weil die KlÃ¤gerin einem anderen
UnfallversicherungstrÃ¤ger, nÃ¤mlich der UKB, formell als Mitglied angehÃ¶rt.

Unstreitig war die UKB bis 30. Juni 2000 zustÃ¤ndiger UnfallversicherungstrÃ¤ger
fÃ¼r die K. An der Mitgliedschaft des von der K gefÃ¼hrten Unternehmens bei der
UKB hat sich dadurch, dass das Unternehmen durch Unternehmenskaufvertrag vom
12. Juli 2000 mit Wirkung ab 1. Juli 2000 an die KlÃ¤gerin (damals unter der
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Bezeichnung KNAPA 65) verÃ¤uÃ�ert wurde, nichts geÃ¤ndert. Die von der
Beklagten vertretene Rechtsauffassung, da K und KlÃ¤gerin zwei â�� rechtliche
aliudsâ��, also zwei strikt voneinander zu trennende juristische Personen, seien, sei
eine neue Entscheidung Ã¼ber die ZustÃ¤ndigkeit gemÃ¤Ã� Â§ 136 Abs. 1 SGB VII
zu treffen gewesen, und zwar von ihr als der fachlich zustÃ¤ndigen
Berufsgenossenschaft, ist unzutreffend. Die Beklagte verkennt, dass kein neues
Unternehmen gegrÃ¼ndet worden ist, sondern dass das von der K bis 30. Juni 2000
gefÃ¼hrte Unternehmen auf die KlÃ¤gerin Ã¼bertragen und von ihr fortgefÃ¼hrt
wurde. Das ergibt sich aus dem am 12. Juli 2000 geschlossenen
Unternehmenskaufvertrag, in dessen Â§ 1 es heiÃ�t, die VerkÃ¤uferin (K) verkaufe
an die annehmende KÃ¤uferin (KlÃ¤gerin, damals unter der Bezeichnung KNAPA 65)
ihren gesamten GeschÃ¤ftsbetrieb, ausgenommen unbewegliche GegenstÃ¤nde,
Finanzanlagen, das BarvermÃ¶gen und Guthaben auf Bankkonten. Auf die KlÃ¤gerin
Ã¼bertragen wurden alle Maschinen, maschinelle Anlagen, Betriebsvorrichtungen
sowie Ersatzteile, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und die in ganz Deutschland
befindlichen Porzellanerzeugnisse. Weiterhin gingen die gewerblichen Schutzrechte
sowie alle Formen und Muster, das technische Erfahrungsgut, die
Betriebsgeheimnisse und sÃ¤mtliche als â��K-ImmaterialgÃ¼terâ�� bezeichnete
VermÃ¶gensgegenstÃ¤nde auf die KlÃ¤gerin Ã¼ber. DarÃ¼ber hinaus Ã¼bernahm
die KlÃ¤gerin alle Mitarbeiter und wurde berechtigt und verpflichtet, den
Firmennamen zu Ã¼bernehmen.

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts â�� BSG â�� (Urteil vom 4. Mai
1999 â�� B 2 U 11/98 R â�� SozR 3 â�� 2200 Â§ 664 Nr. 2 m.w.N.) beantwortet sich
die Frage nach einem BetriebsÃ¼bergang danach, ob EinrichtungsgegenstÃ¤nde
(Betriebsanlagen und -gerÃ¤te), Materialien (Rohstoffe, Halb- und Fertigprodukte),
der Kundenstamm und Personal Ã¼bernommen werden. Diese Kriterien mÃ¼ssen
nicht kumulativ vorliegen; maÃ�geblich ist, wie sich der Sachverhalt nach
vernÃ¼nftiger Verkehrsanschauung unter BerÃ¼cksichtigung der EinzelumstÃ¤nde
und der branchenÃ¼blichen Eigenarten darstellt.

Nach diesen GrundsÃ¤tzen kann im vorliegenden Fall kein Zweifel daran bestehen,
dass nicht, wie die Beklagte argumentiert hat, die NeugrÃ¼ndung eines
Unternehmens erfolgt ist, sondern es handelt sich um die FortfÃ¼hrung eines
bestehenden Unternehmens, das bereits Mitglied eines
UnfallversicherungstrÃ¤gers, der UKB, geworden war und diesen Status durch die
VerÃ¤uÃ�erung an eine andere juristische Person, die KlÃ¤gerin, nicht verloren hat.

Bei einem â�� wie hier â�� unverÃ¤ndert bestehenden Unternehmen bedarf es
keiner erneuten fÃ¶rmlichen Aufnahme im Sinne des Â§ 136 Abs. 1 Satz 1 SGB VII,
sondern die Mitgliedschaft setzt sich fort (BSG, Urteil vom 11. August 1998 â�� B 2
U 31/97 R).

In dieser Entscheidung hat das BSG ausgefÃ¼hrt (vgl. Seite 9 des Urteilsumdrucks),
ein Unternehmerwechsel habe in der Regel keine Auswirkung auf die sachliche
ZustÃ¤ndigkeit. Begrifflich sei zwischen Unternehmen einerseits und Unternehmer
andererseits zu unterscheiden. Danach werde fÃ¼r die ZustÃ¤ndigkeit deutlich,
dass die Rechtsbeziehungen zur gesetzlichen Unfallversicherung nicht Ã¼ber die
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Personen, hier den Unternehmer, hergestellt wÃ¼rden, sondern durch das
Unternehmen, nÃ¤mlich durch Art und Gegenstand der ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit.
Die Mitgliedschaft des Unternehmers bei der fÃ¼r sein Unternehmen sachlich
zustÃ¤ndigen Berufsgenossenschaft sei damit lediglich eine Rechtsfolge der durch
die Aufnahme der TÃ¤tigkeit herbeigefÃ¼hrten materiell-rechtlichen Mitgliedschaft.
Das Unternehmen entscheide daher Ã¼ber die sachliche ZugehÃ¶rigkeit,
unabhÃ¤ngig davon, wer, d. h. welcher Unternehmer die TÃ¤tigkeit ausÃ¼be. Bei
unverÃ¤ndert bestehenden Unternehmen sei die Eintragung eines
Unternehmerwechsels weder eine konkludente Entscheidung Ã¼ber die materiell-
rechtliche ZugehÃ¶rigkeit noch eine fÃ¶rmliche Neuaufnahme bei dem
UnfallversicherungstrÃ¤ger. Die Notwendigkeit einer Neuaufnahme gemÃ¤Ã� Â§
136 Abs. 1 Satz 1 SGB VII bestÃ¼nde nur, wenn durch die
UnternehmensverÃ¤uÃ�erung zum 1. Juli 2000 ein neues wirtschaftlich
eigenstÃ¤ndiges Unternehmen entstanden wÃ¤re. Das ist, wie oben bereits im
Einzelnen ausgefÃ¼hrt wurde, aber nicht der Fall.

Da die KlÃ¤gerin das bei der UKB versicherte Unternehmen der K ab 1. Juli 2000
fortgefÃ¼hrt hat, bestand die ZustÃ¤ndigkeit der UKB fÃ¼r das Unternehmen
weiter, ohne dass es einer Aufnahme nach Â§ 136 Abs. 1 Satz 1 SGB VII oder eines
konstitutiven Aktes gemÃ¤Ã� Â§ 128 Abs. 4 SGB VII bedurfte. Folgerichtig hat die
UKB der KlÃ¤gerin auf deren Anfrage vom 30. August 2000, ob sich durch â��den
Gesellschafterwechsel auch versicherungstechnische Ã�nderungen bei der
Unfallversicherung und dem Konkursausfallgeldâ�� ergÃ¤ben, mit Schreiben vom 1.
November 2000 mitgeteilt, dass sich die tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse nicht
geÃ¤ndert hÃ¤tten und sie auch weiterhin fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten der
Kunfallversicherungsrechtlich zustÃ¤ndig sei. Es bedarf in dem hiesigen Rechtsstreit
keiner Entscheidung der Frage, ob, wie das Sozialgericht angenommen hat und
wovon auch die Beteiligten ausgehen, das Schreiben der UKB vom 1. November
2000 als Verwaltungsakt oder sogar als ein Bescheid im Sinne des Â§ 136 Abs. 1
Satz 1 SGB VII zu werten ist. Es kann auch offenbleiben, ob die UKB als
UnfallversicherungstrÃ¤ger der Ã¶ffentlichen Hand (Â§ 116 SGB VII) entgegen Â§
136 Abs. 4 SGB VII berechtigt war, Beginn und Ende ihrer ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r das
Unternehmen durch schriftlichen Bescheid gegenÃ¼ber dem Unternehmer
festzustellen (wohl bejahend: Kater/Leube, SGB VII, Â§ 136 Rz. 40; allerdings ohne
BegrÃ¼ndung). Da sich die ZustÃ¤ndigkeit der UKB fÃ¼r das Unternehmen der
KlÃ¤gerin bereits aus der fortbestehenden Mitgliedschaft ergibt, kommt es auf
einen (weiteren) Aufnahmebescheid nicht an. FÃ¼r den hiesigen Rechtsstreit ist
daher die bei dem Sozialgericht W streitgegenstÃ¤ndliche Frage, ob das Schreiben
der UKB an die K vom 1. November 2000 â��rechtsunwirksamâ�� ist, ohne Belang.
Eine von der Beklagten zunÃ¤chst beantragte Aussetzung des hiesiges Verfahrens
bis zur rechtskrÃ¤ftigen Entscheidung des bei dem Sozialgericht W anhÃ¤ngigen
Rechtsstreits gemÃ¤Ã� Â§ 114 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) kommt nicht in
Betracht.

Die Beklagte ist wegen der fortbestehenden Mitgliedschaft der KlÃ¤gerin bei der
UKB rechtlich gehindert, die KlÃ¤gerin durch einen Aufnahmebescheid gemÃ¤Ã� Â§
136 Abs. 1 Satz 1 SGB VII in ihre ZustÃ¤ndigkeit zu Ã¼bernehmen. Die Aufnahme
eines bereits bei einem anderen UnfallversicherungstrÃ¤ger formell als Mitglied
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angenommenen Unternehmers ist unzulÃ¤ssig und ein trotzdem erteilter
Aufnahmebescheid wegen der auszuschlieÃ�enden Doppelmitgliedschaft nichtig
(BSGE 68, 217, 218 = SozR 3-2200 Â§ 776 Nr. 1; SozR-2200 Â§ 664 Nr. 2 m.w.N.).

Will die Beklagte geltend machen, infolge des Wechsels des Unternehmers und dem
Wegfall einer Ã¼berwiegenden Beteiligung der Ã¶ffentlichen Hand an dem
Unternehmen seien die Voraussetzungen des Â§ 128 Abs. 4 SGB VII entfallen und
daher sei eine wesentliche Ã�nderung der tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse im Sinne
des Â§ 48 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) eingetreten, die zu einer
Ã�nderung der ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼hre (Â§ 136 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2 Satz 2 SGB VII),
muss sie das vom Gesetz hierfÃ¼r vorgesehene Verfahren beachten, d. h. die
Ã�berweisung des Unternehmens an sie durch den bisher zustÃ¤ndig gewesenen
UnfallversicherungstrÃ¤ger betreiben. Diesen Weg ist die Beklagte zunÃ¤chst auch
gegangen. Sie hat die UKB mit Schreiben vom 20. September 2000 um die
Ã�berweisung der KlÃ¤gerin gebeten. Nachdem jedoch die UKB dieses Verlangen
durch Schreiben vom 1. November 2000 abgelehnt hatte und ihre Bitte vom 10.
November 2000, â�� zur Vermeidung eines Rechtsstreits! â�� die Entscheidung
noch einmal zu Ã¼berdenken, von der UKB erneut zurÃ¼ckgewiesen wurde, hat die
Beklagte den Bescheid vom 8. MÃ¤rz 2001 erlassen, anstatt ihren Anspruch auf
Ã�berweisung durch Klage und/oder einstweilige Anordnung gegen die UKB weiter
zu verfolgen. Nur in einem solchen Verfahren kÃ¶nnte geprÃ¼ft werden, ob wegen
eines Wechsels des Unternehmers eine Ã�nderung in den VerhÃ¤ltnissen
eingetreten ist, die die ZustÃ¤ndigkeit der Beklagten anstelle der UKB begrÃ¼ndet
und letztere zur Ã�berweisung verpflichtet, und zwar mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft
gemÃ¤Ã� Â§ 137 Abs. 1 SGB VII. Das gesamte diese Rechtsfrage betreffende
Vorbringen der Beklagten in dem hiesigen Rechtsstreit liegt daher neben der Sache.

Ihre Berufung musste mit der sich aus Â§ 193 SGG ergebenen Kostenfolge
zurÃ¼ckgewiesen werden.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen nicht
vor.

Erstellt am: 11.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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